
Anhang zur Gartenordnung! 
 

 

§ 8 Gemeinschaftsarbeit 

 

Der finanzielle Ersatz für 

nicht geleistete Arbeitsstunden 

beträgt 25,--€ pro Std. 

 

Beschluss vom 25.03.2023 

an der JHV 
 

 

 

 

§ 10 Recht und Ordnung 

 

Vom 15.Mai bis 10. September 

dürfen ab Samstag 17:00 Uhr 

und an Sonn- und Feiertagen 

keine motorbetriebenen 

Geräte in der Anlage benutzt 

werden. 

 

Beschluss vom 24.01.2026 

an der JHV 
 

 

 


